
  Seite 1 von 4 

 
 
 
 

Stadtbauamt Stefanie Kaschytza Vorlagen-Nr. 40/581/2020/1 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

29.07.2020 Ausschuss für Umwelt und Technik N Entscheidung   

24.02.2021 Ausschuss für Umwelt und Technik Ö Vorberatung   
   
 

 

TOP: 4   Breitbandversorgung -  Beratung und Beschlussfassung über 

den künftigen Abschluss von Hausanschlussverträgen von nicht-

förderfähigen Hausanschlüssen 

 
Ausgangssituation: 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag 27.07.2020 dem Breitbandausbau der 
weißen Flecken in Aulendorf zugestimmt und die Beantragung der Fördermittel in die Wege 
geleitet. Die immer größere Bedeutung einer schnellen Internetverbindung (vor allem in 
Zeiten von Homeschooling und Homeoffice) wurde erkannt.  
 
Die Breitbandversorgung zählt zwar noch nicht offiziell zur Daseinsvorsorge, aber sie ist für 
Unternehmen wie für Privathaushalte ein Hauptkriterium zur Standortwahl. Obwohl der 
Breitbandausbau keine kommunale Aufgabe ist, sehen sich Städte und Gemeinden immer 
mehr in der Pflicht ihren Bürgerinnen und Bürgern, sowie den Unternehmen genau diesen zu 
bieten. Im schlimmsten Fall folgt ein Umzug von Familien oder der Wegfall von 
Gewerbesteuern. 
 
Weiße Flecken (unter 30 Mbit/s) 
Die Förderungen im Breitbandausbau sind in den vergangen 10 Jahren zwar immer höher, 
aber auch immer bürokratischer geworden. Mittlerweile können Gemeinden von einer 
90 %-Förderung für unterversorgte Gebiete, sogenannte „weiße Flecken“ profitieren. Als weiße 
Flecken werden alle Gebiete bezeichnet, bei denen eine Breitbandversorgung von 30 Mbit/s 
nicht erreicht wird. Die Förderung gilt für Projekte bis insg. 60 Mio. € und beinhaltet alle 
passiven Bestandteile des Netzes, vom Hauptverteiler (Point-of-Presence) bis zur 
Hauseinführung im Keller mit Hauptübergabepunkt.  
 
Der Förderbescheid des Bundes (50 %) für die Stadt Aulendorf liegt bereits vor und die 
Kofinanzierung (40 %) beim Land wurde beantragt. 
 
Graue Flecken (über 30Mbit/s) 
Alle Anschlüsse über dieser Aufgreifschwelle gelten als versorgt und nicht förderfähig. Diese 
Gebiete werden auch als „grauer Fleck“ (mehr als 30 Mbit/s, ohne Glasfaser) bezeichnet. Die 
Überbauung bereits bestehender Glasfaseranschlüsse oder von Koaxialkabeln 
(Fernsehanschlüsse), bei welchen Bandbreiten von 250 Mbit/s bis 1 Gbit/s laut Anbieter 
möglich sind, werden auch in Zukunft nicht förderfähig sein. 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen der Erschließung von weißen Flecken ist es möglich graue Flecke, die entlang der 
Trasse liegen mit anzuschließen, d.h. Haushalte o.ä., die eine Internetverbindung von mehr 
als 30 Mbit/s haben dürfen mit angeschlossen werden. Allerdings werden diese 
Hausanschlüsse nur bis an die Grundstückgrenze bezuschusst. Die Kosten für den Anschluss 
von der Grundstücksgrenze bis zum Gebäude werden nicht gefördert und gehen zu 100 % zu 
Lasten des Hauseigentümers. 
 
Theoretisch sind die o.g. Förderabgrenzungen (Definition weißer und grauer Flecken) 
nachvollziehbar. In der Praxis sieht es jedoch häufig anders aus. Viele Anwohner verstehen 
nicht, warum das Haus gegenüber einen kostenlosen Glasfaseranschluss bekommt und das 
eigene Grundstück leer ausgeht oder so viel teurer ist.  
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Auf der anderen Seite ist es für den Netzbetreiber und auch für die Gemeinde wichtig, eine 
möglichst hohe Anschlussquote, Marktsättigung und somit auch höhere Pacht zu erzielen. 
Doch das sieht die aktuelle Bundesförderung nur bedingt vor.  
 
Die Erhöhung der Aufgreifschwelle von 30 Mbit/s wird seit einigen Jahren diskutiert und soll 
erfolgen. Zeitpunkt und Bandbreite sind jedoch noch offen. Es ist jedoch nicht im Sinne der 
Verwaltung in kürzester Zeit den gleichen Graben zweimal für Breitband aufzumachen. 
 
Graue Flecken 
Aus diesem Grund wurde im Verbandsgebiet des Zweckverband Ravensburg in der 
Verbandsversammlung am 15.06.2020 ein einheitliches Vorgehen abgestimmt, wie die 
Hausanschlusskosten im grauen Fleck behandelt werden können.  
 
Prinzipiell stehen folgende Varianten im grauen Fleck zur Verfügung: 

- Der Hauseigentümer zahlt nach Grundstücksgrenze alles nach Aufwand 
- Alle Hauseigentümer zahlen einen pauschalen Preis 
- Im weißen Fleck wird auch der Hausanschluss mit 90 % gefördert. 10 % bleiben als 

Eigenanteil bei der Gemeinde. Im grauen Fleck würden die Anschlusskosten beim 
Hauseigentümer liegen. Hier wäre eine Beteiligung der Gemeinde von ebenfalls 10 % 
an den Hausanschlusskosten im grauen Fleck denkbar. 

- Neben der Gutschrift von 10 % der entstehenden Anschlusskosten, wäre auch die 
Variante möglich, dass die Kommune einen pauschalen Zuschuss z.B. 350 oder 1000 € 
pro Hausanschluss im grauen Fleck an den Hauseigentümer gibt.  

- Alle Hausanschlüsse werden von der Gemeinde finanziert 
 
Weiße Flecken 
Eine Variante, auch die förderfähigen Hausanschlüsse durch Eigenbeteiligung der Eigentümer, 
an den Kosten zu beteiligen macht wirtschaftlich keinen Sinn. Werden Gebühren oder Pacht 
für den Hausanschluss von den Anschlussnehmern verlangt, werden diese als Einnahme von 
den förderfähigen Kosten abgezogen. 
 
Anbei zur Veranschaulichung zwei Rechenbeispiel: 
Angenommen ein Hausanschluss kostet etwa 5.000 € und es sind dafür 90 % Förderung zu 
erwarten. 
 
Variante 1: Es wird keine Gebühr verlangt. 

Eigentümer 0, 00 € 
5.000 € förderfähige Kosten pro Hausanschluss: 

90 % Förderung 4.500 € 
10 % Anteil der Gemeinde 500 € 

 
Variante 2: Pro Hausanschluss wird eine Anschlussgebühr von 500 € verlangt. 

Eigentümer 500 € 
4.500 € förderfähige Kosten pro Hausanschluss: 

90 % Förderung 4.050 € 
10 % Anteil der Gemeinde 450 € 
 

Der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg empfiehlt, auf Gebühren für 
förderfähige Hausanschlüsse zu verzichten, um die Fördergelder voll auszuschöpfen und die 
Bürger nicht zu belasten. 
 
Dieser Empfehlung wollen alle Gemeinde folgen, die nicht bereits einen anderslautenden 
Beschluss gefasst haben. Ein einheitliches Vorgehen im ganzen Zweckverband ist sinnvoll, da 
die Akzeptanz damit auch steigt. Sollten z. B. in Aulendorf und Bad Waldsee komplett 
konträres Vorgehensweise herrschen wird das in Tannweiler und Untermöllerbronn sicher auf 
wenig Verständnis stoßen. 
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Mögliche weitere Vorgehensweise: 
In der Praxis wurden im Zweckverbandsgebiet bereits mehrere Modelle ausprobiert. Dabei hält 
es sich bisher die Waage zwischen pauschalem Zuschuss und prozentualen Zuschuss mit 
Obergrenze. Bei einem pauschalen Zuschuss liegt der Betrag zwischen 300 € und 990 €. Ein 
Betrag von 350 € entspricht ca. 10 % der Hausanschlusskosten. Diese liegen Durchschnitt bei 
ca. 3.500 € pro Anschluss. Bei einem prozentualen Zuschuss beträgt der Zuschuss 10 % (der 
Prozentsatz, den die Gemeinde auch bei den geförderten Hausanschlüssen (weißen Flecken) 
zu tragen hat) mit einer Obergrenze von 350 € bis 500 €. 
 
Letzte Variante sieht auch die Verwaltung der Stadt Aulendorf als beste und gerechteste 
Vorgehensweise, um nicht-förderfähige Hausanschlüsse im Zuge einer Baumaßnahme für 
förderfähige Hausanschlüsse mit anzuschließen. 
 
Empfehlung für das weitere Vorgehen 
Weiße Flecke 
Die Verwaltung empfiehlt sich dem Vorgehen des Zweckverbandes anzuschließen, d.h. 
komplett geförderte Anschlüsse werden nicht mit Anschlussgebühren belangt.  
 
Graue Flecken 
Die Eigentümer von „grauen Flecken“ entlang der Ausbautrasse zahlen ihren Ausanschluss 
gemäß Anlage „Hausanschluss- und Gestattungsvertrag“ und erhalten von der Stadt einen 
Zuschuss in Höhe von 10 % der Kosten, maximal jedoch zwischen 350/ 500 €. 
 
Hausanschluss- und Gestattungsvertrag 
Der Hausanschluss- und Gestattungsvertrag ist ein Mustervertrag des Zweckverbands 
Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, der in dieser Form in allem Gemeinden des 
Zweckverbandes zu Anwendung kommt. 
Der Vertrag ist so aufgebaut, dass er sowohl für die Hausanschlüsse in „weißen Flecken“ wie 
auch in „grauen Flecken“ genutzt werden kann. 
 
Mit der Kostenübernahme von 10 % der nicht-förderfähigen Anschlüssen übervorteilt die 
Gemeinde keinen Grundstückseigentümer, da die Gemeinde bei jedem Anschluss 10 % der 
Kosten übernimmt (außer in den Fällen, in denen die durchschnittlichen Anschlusskosten 
überstiegen werden).  
 
Finanzielle Auswirkung: 
Bei dem von Bund bewilligten Ausbaupaketes betrifft es ca. 350 Grundstücke (graue Flecken), 
die im Rahmen der Erschließung des Ausbaus der weißen Flecken mit angeschlossen werden 
könnten. 
 
Sollten alle diese Eigentümer dem Anschluss ihrer Grundstücke an die Breitbandversorgung 
zustimmen kämen auf die Stadt Aulendorf folgende Kosten zu: 
Bei einer maximalen Zuschussobergrenze von 

- 350 €/ pro Anschluss:    maximal 122.500 € 
- 500 €/ pro Anschluss:    maximal 175.000 € 

 
Dieser Betrag müsste über die Haushaltsjahre 2021-2024 zur Verfügung gestellt werden. Für 
das Haushaltsjahr 2021 sind dafür bisher keine Mittel eingestellt, das würde dann über den 
Nachtragshaushalt abgewickelt werden. 
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Beschlussantrag: 

1. Der Ausschuss für Umwelt und Technik empfiehlt dem Gemeinderat für die Herstellung 
von förderfähigen Hausanschlüssen („weißen Flecken“) der Empfehlung des 
Zweckverbandes Breitbandversorgung zu folgen und in Ausbaumaßnahmen keine 
Gebühren von den Anschlussnehmern zu verlangen.  
 

2. Der Ausschuss für Umwelt und Technik empfiehlt dem Gemeinderat nicht-förderfähige 
Hausanschlüsse im „grauen Fleck“ im Zuge des Breitbandausbaus für weiße Flecken 
ebenfalls inkl. der Hauseinführung bis zum Abschlusspunkt zu erschließen. Die Kosten 
ab der Grundstücksgrenze sind von den Anschlussnehmern zu bezahlen. Für die 
Herstellung nicht-förderfähiger Hausanschlüsse erhalten die Anschlussnehmer von der 
Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 10 Prozent der Kosten, maximal 350/500 €. 

 
3. Der Ausschuss für Umwelt und Technik empfiehlt dem Gemeinderat dem als Anlage 

beigefügten Hausanschluss- und Gestattungsvertrag zuzustimmen. 
  
 

 
Anlagen: 
Hausanschluss- und Gestattungsvertrag  
 
 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 16.02.2021 
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